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Tarifbereich/ Branche                                  Bäckerhandwerk

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner
Bäckerinnungsverband WEST Standort Düsseldorf, Stromstr. 41, 40221 Düsseldorf
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen,
Willstätterstr. 13, 40549, Düsseldorf

Fachlicher Geltungsbereich
Die Tarifverträge gelten für Bäckerhandwerksbetriebe. Dabei handelt es sich um solche Betriebe, die
überwiegend Brot, Brötchen, sonstiges Kleingebäck und Feinbackwaren aus Blätter-, Mürbe- und Hefe-
teig herstellen und/oder vertreiben. Dazu zählen ferner solche Betriebe, die in Verbindung mit den 
bezeichneten überwiegenden Tätigkeiten auch Torten und Desserts herstellen und/oder vertreiben.

Laufzeit des Manteltarifvertrages:                             gültig ab 01.02.2018 - kündbar zum 31.01.2023
Laufzeit des Entgelttarifvertrages:                             gültig ab 01.02.2026 - kündbar zum 31.12.2027

Laufzeit der Vereinbarung über  Ausbildungsvergütung:  
                                                                                   gültig ab 01.03.2025 - kündbar zum 28.02.2027

Anzahl der Entgeltgruppen:     14
Differenzierung der Entgeltgruppen nach:          Lebensalter: nein    /     Beschäftigungsdauer: nein

* Der gesetzliche Mindestlohn ist zu beachten.

Höhe der Monatsentgelte für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen und Angestellte *
                                           ab 01.04.2026                         ab 01.01.2027
Unterste Entgeltgruppe
ungelernte Verkaufskräfte
                                      14,10 € bis 14,95 €                  14,70 € bis 15,32 €
Reinigungskräfte
                                           14,10 €                           14,70 € im 1. Beschäftigungsjahr, danach 14,80 €
Bedienung im Café
                                           14,10 €                           14,70 € im 1. Beschäftigungsjahr, danach 14,80 €
Produktionshelfer/-in
                                      14,11 € bis 15,98 €                  14,80 € bis 16,38 €
Bäckerwerker/-in
                                      14,69 € bis 15,98 €                  15,06 €  bis 16,38 €
ungelernte kaufm. Angestellten in der Verwaltung
                                          14,11 €                                            14,80 €
Einstieg nach Ausbildung
Bäckergeselle/-gesellin
im 1. und 2. Jahr          16,39 €                                             16,80 €
im 3. und 4. Jahr          17,87 €                                             18,32 €
ab 5. Jahr                       18,59 €                                             19,05 €
Bäckereifachverkäufer/-in
im 1. und 2. Jahr          15,32 €                                             15,70 €
im 3. und 4. Jahr          16,09 €                                             16,49 €
ab 5. Jahr                       17,25 €                                             17,68 €

Kraftfahrer/-in Klasse 2 ( C )
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                                         17,49 €                                             17,93 €
Höchste Entgeltgruppe
Filialleiter/-in
Filialleitung mit 140 bzw. 210 Wochenstunden pro Filiale
                                18,01 € bis 19,12 €                          18,46 bis 19,60 €
Ofenführer/-in oder Teigmacher/-in
verantwortliche Tätigkeit
                                         20,38 €                                             20,89 €
gelernte kaufm. Angestellten
mit besonderen Aufgaben und Verantwortung in der Verwaltung tätig
                                       19,33 €                                              19,81 €
Abteilungsleiter/-in
verantwortliche Tätigkeit in der Produktion, in der Technik, im Versand
                                       22,00 €                                              22,55 €

Alle Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer erhalten eine Erholungsbeihilfe in Höhe von 100 € netto im 
Abrechnungsmonat April 2026, Teilzeitkräfte anteilig.

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung
                                      ab 01.03.2025                          ab 01.03.2026
1. Ausbildungsjahr    1.020,00 €                                    1.070,00 €
2. Ausbildungsjahr    1.090,00 €                                    1.140,00 €
3. Ausbildungsjahr    1.230,00 €                                    1.280,00 €

Wöchentliche Regelarbeitszeit

38,5 Stunden

Urlaubsdauer
im   1. -   7. Jahr der Betriebszugehörigkeit        28 Werktage
im   8. - 12. Jahr der Betriebszugehörigkeit        30 Werktage
im 13. - 14. Jahr der Betriebszugehörigkeit        33 Werktage 
ab dem 15. Jahre Betriebszugehörigkeit            36 Werktage

zusätzliches Urlaubsgeld
                                                                                        2012                 2013              2014
im 1. Jahr                                                                   160,00 €           170,00 €         180,00 €
nach   3-jähriger Betriebszugehörigkeit         210,00 €           230,00 €         250,00 €
nach   5-jähriger Betriebszugehörigkeit         260,00 €           280,00 €         300,00 €
nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit         310,00 €           330,00 €         350,00 €
nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit         360,00 €           390,00 €         420,00 €

Auszubildende erhalten im 1. Jahr 40,00 €, im 2. Jahr 60,00 €, im 3. Jahr 80,00 €.
Ab 2013 erhalten Auszubildende im 1. Jahr 50,00 €, im 2. Jahr 75,00 €, im 3. Jahr 100,00 €.

Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
                                                                                        2012                 2013              2014
im 1. Jahr                                                                   210,00 €           230,00 €         250,00 €
nach   3-jähriger Betriebszugehörigkeit         280,00 €           300,00 €         320,00 €
nach   5-jähriger Betriebszugehörigkeit         350,00 €           380,00 €         410,00 €
nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit         420,00 €           450,00 €         480,00 €
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nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit         470,00 €           510,00 €         550,00 €

Auszubildende erhalten im 1. Jahr 60,00 €, im 2. Jahr 80,00 €, im 3. Jahr 110,00 €.
Ab 2013 erhalten Auszubildende im 1. Jahr 70,00 €, im 2. Jahr 95,00 €, im 3. Jahr 130,00 €.

Vermögenswirksame Leistung

52,00 DM Arbeitgeberanteil je Monat
Auszubildende erhalten 26,00 DM je Monat.
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